
EINNAHME-
ÜBERSCHUSS-
RECHNUNG
Wie berechne ich meinen Gewinn?



21.03.2026

1. Schritt
In meinem ELSTER-Portal 
suche ich unter „Alle 
Formulare“ nach der EÜR.



21.03.2026

2. Schritt
Ich wähle die Anlagen 
aus, die ich benörige.

Hier die Anlage EÜR selbst
und – falls ich sog. 
Anlagevermögen habe –
auch die Anlage AVEÜR.



21.03.2026

3. Schritt
Das Ausfüllen beginnt. 

Entweder übernehme ich 
die Daten aus meinem
bereits vorhandenen Profil
oder ich lege ein neues
an.



21.03.2026

4. Schritt
Hier kann ich erkennen, 
welche Angaben
benötigt warden und wie
letzten Endes der Gewinn
ermittelt wird: von meinen
Einnahmen werden meine
Ausgaben abgezogen.



21.03.2026

5. Schritt
Es folgen meine
allgemeinen Angaben, 
die z.B. aus dem Profil
übernommen warden 
können.



21.03.2026

6. Schritt
Dabei ist in Zeile 6 auch
die Rechtsform meines
Betriebes anzugeben … 
hier ist scrollen angesagt.



21.03.2026

7. Schritt
Im nächsten Schritt gebe
ich in einer Summe meine
Betriebseinnahmen ein. 
Also alle Einnahmen, die 
mir aufgrund einer
Tätigkeit zugeflossen sind.

Kleinunternehmer (Umsatz
≤ 25.000 Euro p.a.) 
nehmen hierfür die Zeile
11.



21.03.2026

7. Schritt
Unternehmer, die keine
Kleinunternehmer sind, 
verwenden Zeile 14 für die 
Nettoumsätze und tragen
die vereinnahmte
Umsatzsteuer in Zeile 16 
ein.



21.03.2026

8. Schritt
Nun folgen die
Betriebsausgaben, also 
alle Ausgaben, die mir 
aufgrund meines Betriebes 
entstanden sind.
Dabei gibt es keine
Ausgabenpauschale für
Gästeführer, so dass die 
tatsächlichen Ausgaben
alle separate eingegeben
werden müssen.



21.03.2026

9. Schritt
Hier kann ich meinen 
Wareneinkauf eintragen 
(z.B. Give-aways) sowie 
bezogene 
Fremdleistungen (z.B. 
Komparsen, die mich 
unterstützt haben).

Bitte an KSK denken!



21.03.2026

10. Schritt
Sofern Anlagevermögen 
abgeschrieben wird, kann 
ich hier die AfA (z.B. für 
einen betrieblichen PC) 
eintragen. Der Wert des 
Anlagevermögens wird 
dann in die Anlage AVEÜR 
eingetragen.



21.03.2026

11. Schritt
Geringwertige 
Wirtschaftsgüter (sog. 
GWGs) können auf einmal 
abgeschrieben werden. 
Diese Ausgaben werden 
in Zeile 43 erfasst.



21.03.2026

12. Schritt
Aufwendungen für 
Telekommunikation 
gehören in Zeile 49.

In Zeile 50 kann ich meine 
Übernachtungskosten für 
Geschäftsreisen erfassen 
(z.B. Fortbildung).



21.03.2026

13. Schritt
Die Fortbildungskosten 
selbst (= Preis für das 
Seminar) gehören in die 
Zeile 51.

Wenn mein Steuerberater 
die EÜR ausfüllt, dann sind 
diese Kosten in Zeile 52 zu 
finden (im Jahr der 
Anfertigung und nicht im 
Jahr, das angefertigt 
wurde!).



21.03.2026

14. Schritt
Vereinsbeiträge und 
betriebliche 
Versicherungen gehören 
in die Zeile 55.

Muss der betriebliche PC 
(an AfA / GWG denken!) 
gewartet oder repariert 
werden, können die 
Kosten in Zeile 56 
eingetragen werden.



21.03.2026

15. Schritt
Den typischen 
Bürobedarf, bezahlte Porti 
und die erworbene 
Fachliteratur trage ich in 
Zeile 57 ein.



21.03.2026

16. Schritt
Zeile 60 benötige ich für 
die Ausgaben, die mir 
entstanden sind, weil 
Werbematerial habe 
erstellen lassen oder 
Werbung geschaltet 
habe. Das ist ein 
Spezialfall zu den 
Fremdleistungen (siehe 
Schritt 9). Bei Grafikern 
muss ich an die KSK 
denken!



21.03.2026

17. Schritt
Manus manum lavat …

Geschenke bringen ggf. 
voran, können aber nur 
dann als Ausgabe geltend 
gemacht werden, wenn 
der Empfänger benannt 
wird und das Geschenk 
nicht mehr als 50 Euro 
kostet (bis inkl. 2023: 35 
Euro)!



21.03.2026

18. Schritt
Manus manum lavat …

Auch Geschäftsessen sind 
nicht voll abziehbar 
(sondern nur zu 70 %, 
wenn die Bewirtung 
betrieblich veranlasst und 
angemessen ist).



21.03.2026

19. Schritt
Bei Exkursionen (z.B. 
Seminare, nicht aber bei 
„normalen“ Führungen) 
fallen für mein Essen 
Mehraufwendungen an. 
Diese sind pauschaliert 
und können in Zeile 69 
eingetragen werden.



21.03.2026

20. Schritt
In Zeile 84 werden die 
Fahrtkosten eingetragen, 
die für Vereinsarbeit, Aus-
und/oder Fortbildung, 
Exkursionen etc. 
angefallen sind.Hinweis:

Seit 1.1.2026 sind 
es 0,38 Euro/km



21.03.2026

21. Schritt
Die Fahrtkosten für die 
Fahrten zwischen 
Wohnung und 
Führungsbeginn können 
pauschaliert und in Zeile 
85 eingetragen werden 
(wenn diese Kosten 4.500 
Euro übersteigen, muss 
auch Zeile 86 genutzt 
werden).

Hinweis:
Seit 1.1.2026 sind 
es 0,38 Euro/km



21.03.2026

22. Schritt
Zu guter Letzt müssen 
noch in den Zeilen 125 
und 126 die Entnahmen 
und Einlagen eingetragen 
werden (gegebenenfalls 
mit 0,00 Euro).



GESCHAFFT!
Nun rechnet die Anlage EÜR Ihren Gewinn aus.


